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Sicherheit

Licht, Schutz und Transparenz auf
Wegen und Plätzen

Public Solutions

Die öffentlichen Räume, dazu gehören Straßen, Wege, Plätze und
Parkplätze, Grünflächen und Spielplätze sind das Grundgerüst

einer jeden Stadt und eines jeden Dorfes. Straßen, Wege und Pfade
erschließen den Siedlungsraum, sie stellen die Verbindung zwischen
einzelnen Zielpunkten her. Dipl.-Ing. Dr. Regine von der Haar, Leite-
rin Grünflächenamt Langenhagen und Dipl.-Ing. Gert Wittmoser,
Leiter Stadtgrün Lüneburg stellen nachfolgend einige Gedanken zur
Sicherheit der Bürger im Außenbereich zur Diskussion.

Sicherheit in öffentlichen
Räumen spielt eine wichtige Rol-
le. Während in einer kleinen
Wohnstraße noch eine gemisch-
te Verkehrsfläche für Autos, Rad-
fahrer und Fußgänger genügt,
um sich vor dem Verkehr sicher
zu fühlen, erfordert eine viel be-
fahrene Innenstadt oder Dorf-
straße eine differenzierte Aus-
prägung nach Verkehrsarten:
Autos unter sich auf einer Bahn,
Fahrräder mit einer eigenen Pi-
ste, Fußgänger separat davon ei-
nen Gehweg. Das Sicherheitsbe-
dürfnis liegt immer bei dem je-
weils Schwächeren. Kommen
neue Verkehrsteilnehmer auf,
gemeint sind die Skater, entsteht
eine weitere Unsicherheit, die
einer Regelung bedarf. Und na-
türlich erwarten wir, dass die
Bäume an öffentlichen Verkehrs-

flächen keine abgestorbenen
Äste haben, die herunter fallen
können, dass Signalanlagen bei
Sturm nicht umfallen, dass Stol-
perkanten im Gehweg und
Schlaglöcher in der Straße besei-
tigt werden, Warnhinweise deut-
lich lesbar bleiben, Sitzbänke
und Spielgeräte weder kippen
noch zusammenbrechen. Das
Gebot der Verkehrssicherungs-
pflicht gibt dieser Erwartung
Ausdruck und Anspruch. Dafür
gibt es im allgemeinen ein Regel-
werk nach diversen Normen mit
rechtlicher Würdigung in zahl-
reichen Einzelfällen. Darauf soll
in einer der nächsten Ausgaben
von KommunalTechnik einge-
gangen werden.

Sicherheit vor
Übergriffen und
Belästigungen

Die Gefahr, Opfer von Über-
griffen zu werden, gibt es nicht
nur in Gebieten mit hoher Pro-
blemkonzentration. Oft ist der
Spaziergang im Park für alte
Menschen die einzige Möglich-
keit, „unter Menschen“ zu kom-
men und für Kinder ist der Spiel-
platz in der Nachbarschaft nicht
selten der Ort, wo neue Freund-
schaften geschlossen werden
können. Obwohl es bereits in der
Planung Möglichkeiten gibt, die
subjektiv empfundene Sicherheit
zu erhöhen, sind wir noch weit
davon entfernt, verbindliche Re-
geln festzulegen. Nicht nur die
Präventionsräte allerorts sind ja
gerade einmal dabei, über Ursa-
chen, Gefährdungsgruppen und
–schwerpunkte, über geeignete
und weniger wirksame Maßnah-
men zu diskutieren. Doch folgen-
de Lösungsansätze können be-
reits als weitgehend unumstrit-
ten angesehen werden:

Helligkeit/ Ausleuch-
tung bei Dunkelheit

Funktional richtig ausge-
leuchtete Wege und Plätze sind
eher selten anzutreffen. Wäh-
rend Beleuchtungen an Autostra-
ßen nach ihrer Wirksamkeit
sorgfältig geplant werden, folgt
man an Wegen, in Parks usw. oft
der Beliebigkeit. Nur selten ist zu
erkennen, dass der Ausleuch-
tungsgrad unter Sicherheitsge-
sichtpunkten (Verkehrssicher-
heit, Sicherheitsempfinden) Leit-
faden der Planung war. Dabei
genügt es an vielen Stellen,  be-
sonders in Parks, einen der mög-
lichen Verbindungswege ausrei-
chend beleuchtet anzubieten.
Gut gestaltete Leuchten müssen
keineswegs in Baumkronen oder
Gebüschzonen versteckt werden.

Belebtheit in anony-
men Strukturen

Stadträumen, die „autoge-
recht“, ohne Funktionsmischung
geplant wurden, fehlt oft jede
Identität. Sie werden selten als

Übersichtliche Wegeführung mit Aus-
weichmöglichkeit.

Gehwege, die wie grüne Schluchten von der
Fahrbahn abweichen, erwecken insbesondere
bei Dunkelheit unmittelbar Angstgefühle.

In Sponsoring vergebene Beete oder in Paten-
schaft genommene Beete im Park zeigen klar und
deutlich, dass sich Bürger/innen mit dem öffent-
lichen Raum identifizieren.
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Gestaltung öffent-
licher Räume

vertraut empfunden, was unmit-
telbar Ängste hervorruft. Wenn
sich baulich oft nichts verändern
lässt, so spricht doch nichts da-
gegen, sich Gedanken darüber zu
machen, wie wenigstens eine
Belebung der Räume beispiels-
weise durch öffentliche Einrich-
tungen und Verkehrslenkung
herbeigeführt werden kann.

Übersichtlichkeit der-
Versteckräume

Verkehrsgrün in der Stadt
hat eine Reihe von  Funktionen
zu übernehmen: Verkehrslen-
kung, Filterung von Staub, opti-
sche Belebung „toter“ Flächen,
Klimaverbesserung. Allerdings
sollte man sich bei der Planung
und Unterhaltung immer wieder
fragen, ob sie „Versteckräume“
sein können, die das Sicherheits-
gefühl der Passanten maßgeblich
negativ beeinflussen. Eingangs-
bereiche zu Parkplätzen und
Parkhäusern werden gern dicht
zugepflanzt, um das Stadtbild zu
schonen. Selten wird daran ge-
dacht, dass gerade diese Einrich-
tungen als „Angsträume“ emp-
funden werden. Es mag auch am

Tage recht angenehm sein, auf
einem Weg zu radeln, der durch
einen dichten Grüngürtel von der
Autostraße getrennt geführt ist.
Nachts hingegen würde man
froh sein, diese Versteckräume
meiden zu können. Parallelwege
sind eine Lösung.

Flucht- und Rettungs-
möglichkeiten

Das subjektive Sicherheits-
empfinden wird immer dann ge-
steigert, wenn es genügend
Flucht- und ggf. Rettungsmög-
lichkeiten gibt. Parks und Grün-
anlagen sollten immer mehrere
Aus- und Eingänge haben, Alter-
nativen in der Wegebenutzung
bieten. Wege, die dicht an der
Wohnbebauung geführt werden,
bieten mehr Möglichkeiten, im
Notfall Hilfe herbeizuholen.

Vertrautheit der
Umgebung

Das eigentliche Idealbild ver-
trauter Räume bei sozialer Kon-
trolle ist gemeinhin das Dorf:
jede Ecke ist bekannt, unsichtba-
ren Augen entgeht nicht allzu
viel. Da kann man (buchstäblich)

sicher sein...! Aber es muss nicht
immer das Dorf sein. Ein Kinder-
spielplatz im Stadtgebiet, der mit
Anwohnern gemeinsam geplant
und gebaut wurde, wo ab und zu
auch schon einmal ein kleines
Fest gefeiert oder auch nur ein
„Klönschnack“ gehalten wird, ist
einfach vertrauter, wird mehr
beobachtet als ein solcher, der
ohne Beteiligung entstanden ist.

Sauberkeit und
Gepflegtheit der
Umgebung

Verwahrloste, ungepflegte
Stadtbereiche erwecken und ver-
stärken den Eindruck der Anony-
mität. Gerade an dieser Stelle
sind die kommunalen Regiebe-
triebe in besonderem Maße ge-
fordert:
– schnelle Schadensbeseiti-

gung
– Reinigung und Pflege von

Plätzen und Anlagen in ge-
regelten Intervallen

– Ausreichende Dimensionie-
rung und zuverlässige Ent-
leerung von Abfallbehältern

– Beseitigung von Graffiti.

Ist Sicherheit also
planbar?

Die Verkehrssicherheit von
öffentlichen Räumen ist weitge-
hend planbar, wohingegen dies
für eine vollständige Sicherheit
vor Übergriffen und Belästigun-
gen nicht zutrifft. Bei der Pla-
nung bietet sich der Kommune
eine Reihe von Möglichkeiten,
und sie hat auch die Verpflich-
tung, etwas zur Gewaltpräventi-
on beizutragen. Der kommuna-
le Regiebetriebe, kann und sollte
durch sorgfältig geplante und
organisierte Pflege der öffentli-
chen Räume einen entscheiden-
den Beitrag zur Sicherung der
Lebensqualität im öffentlichen
Raum liefern.
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